
Neubau, Nutzungsänderung (NÄ) oder Änderung eines
Wohngebäudes der Gebäudeklasse 4 oder 5 oder eines Nicht-

Wohngebäudes der Gebäudeklasse 3, 4 oder 5 oder einer Mittelgarage 
die zu Wohnzwecken dient

Erstellung 
Genehmigungs-

planung inkl. 
Brandschutz durch 
Entwurfsverfasser

Beauftragung des 
saSV BS

Nein

Prüfung der 
Genehmigungs-

planung hinschtlich 
Brandschutz durch 

saSV BS

Erstellung vorläufiger 
Prüfbericht durch saSV 

BS

Beteiligung der 
Feuerwehr durch den 

saSV BS mit 
Übersendung d. 

vorläuf. Prüfberichts

Sind 
Feuerwehraufstellflächen 

auf öffentlichen 
Verkehrsflächen geplant?

Müssen hierfür öffentliche 
Stellplätze entfallen?

Ja

Formlose Beantragung 
der Zustimmung des 
FB 53/4.2 (Beiträge, 

Straßenrecht)

Müssen hierfür 
Straßenbäume gefällt 

oder zurückgeschnitten 
werden?

Formlose Beantragung 
der Zustimmung des 

FB 55 (Stadtgrün)

Ja

Wurden eine der o.g. 
erforderlichen 
Zustimmungen 

verweigert?

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Inkl. 

Übersendung 

Zustimmungen 

FB 53/4.2 und 

FB 55 falls 

erforderlich.

Prüfung abwehrender 
Brandschutz durch 

Feuerwehr

Übersendung 
Stellungnahme durch 

Feuerwehr an 
saSV BS

Überarbeitung der 
Planung erforderlich?

(Keine Zustimmung der 
Feuerwehr)

Anfertigung 
endgültiger Prüfbericht 

und Bescheinigung 
des saSV BS durch 

saSV BS

Nein

2 fache 

Ausfertigung in 

Papierform inkl. 

Übersendung 

Zustimmungen 

FB 53 und FB 

55 falls 

erforderlich.

Einreichung Bauantrag 
bei FB 54 

(Bauordnung) inkl. 
Bescheinigung des 

saSV BS

Übersendung 
Gebührenbescheid der 

Feuerwehr an 
Bauherrenschaft

Kommunikation der 
erforderlichen 

Änderungen durch den 
saSV BS an den 

Entwurfsverfasser

Ja

Der saSV BS ist nur in prüfender 

Funktion tätig! Die 

Durchführung von 

Planungsleistungen bzw. 

Überarbeitung durch den 

saSV BS ist gesetzlich NICHT 

zulässig

!! Wichtig !!

Erst an dieser Stelle ist die Einreichung des Bauantrags sinnvoll, da sonst bei jeder 

Überarbeitung der Brandschutzplanung auch die Unterlagen im Bauantragsverfahren 

aktualisiert eingereicht werden müssen.

Verfahren nach § 16 SV-VO im Zusammenspiel mit dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW

- Eine Arbeitshilfe für Entwurfsverfassende für Bauvorhaben auf dem Stadtgebiet Herne -

Abkürzungen:

saSV BS = staatlich anerkannter Sachverständiger 

      für die Prüfung des Brandschutzes

Übersendung der 
Genehmigungs-

planung an saSV BS

Beispiele für Bauvorhaben die unter Nicht-

Wohngebäude fallen:

!! Nicht-Wohngebäude ≠ kleiner Sonderbau !!

- Neubau Wohngebäude mit Ladenlokalen im 

Erdgeschoss (bei geringem Besucherverkehr in 

Ladenlokalen, wie z.B. Reisebüros, Kioske, 
Blumenläden, Steuer-/ Anwaltskanzleien, 

Friseursalons)

- Neubau Wohngebäude mit Büro-NE im EG oder 

auch anderen Geschossen (Büro-NE in der max. 

Größe von Wohnungen, geringer oder kein 

Besucherverkehr, wie z.B. gewerbliche oder 

private Büros, Steuer-/Anwaltskanzleien)

- Neubau Wohn- und Geschäftsgebäude mit 

gewerblichen NE im EG oder auch anderen 

Geschossen (gewerbliche NE in der max. Größe 

von Wohnungen, Erheblicher Besucherverkehr, 

z.B.: Ärztehaus, kleine Gastronomie

- Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude mit NE 

< 400 m² (z.B. kleines Verwaltungsgebäude, 

Büro-Containerbau)

- NÄ einer gewerblichen Büro-NE zu Wohnung in 

einem Wohngebäude mit gewerblichen Büro-NE 

im selben oder anderen Geschossen

- NÄ einer Wohnung zu Büro-NE in einem 

Wohngebäude mit gewerblichen Büro-NE im 

selben oder anderen Geschossen

- NÄ einer gewerblichen Büro-NE zu Wohnung in 

einem Wohn- und Geschäftsgebäude mit 

gewerblichen NE im EG oder auch anderen 

Geschossen

- NÄ einer Wohnung zu gewerblichen Büro-NE in 

einem Wohn- und Geschäftsgebäude mit 

gewerblichen NE im EG oder auch anderen 

Geschossen

Wichtig:

Sollten es sich um ein Bauvorhaben von einem oder mehreren Wohngebäuden oder Nicht-

Wohngebäuden handeln, die in Verbindung  zu einer Großgarage stehen, nehmen Sie bitte 

unbedingt vor der Bauftragung eines sachverständigen für Brandschutz sowie vor Einreichung 

des Bauantrags Kontakt mit dem FB 54 Bauordnung auf!

Aufgaben Entwurfsverfasser

Aufgaben saSV BS

Legende

:

Aufgaben Feuerwehr (FB 33/4)

Falls 

Stellungnahme 

positiv wird der 

durch die 

Feuerwehr 

abgestempelte 

Prüfbericht mit 

übersendet

verkehr@herne.de

stadtgruen@herne.de

Adresse für Übersendung Prüfbericht an 

Feuerwehr:

Stadt Herne – Fachbereich 33 – Feuerwehr

Abteilung 33/4 – Vorbeugender Brandschutz

Stöckstr. 30, 32

44649 Herne
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